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Kundmachung
M i t Beginn des Studienjahres »85,«/g

sind folgende Studentenstipendien in Erledigung
gekommen.

l . Bei der vom Andreaö Chrön unterm
25. Jänner l«2s errichteten Stiftung der 2.
Platz im jährlichen Ertrage von 8 l st. W kr.
österr. Währung.

Zum Genuffe dieses Stipendiums sind be»
rufcn studirende Söhne armer Bürger aus
Laidach, Krainburg oder Obcrburg, vorzüglich
aber aus des Stifters Verwandtschaft, nur müs-
sen die Studircnden mindestens Schüler der
5. Gymnasialklaffe sein.

Der Stiftlina, hat sich auf die Musik zu
verlegen und diese St i f tung, zu welcher das
Präsentationsrecht dem hiesigen f. b Ordinariate
zusteht, kann nach zurückgelegten Gymnasial-
Studien nur noch in der Theologie genossen
werden.

2 Bei der Thomas Chrön'schen Studen-
tenstiftung der l . Platz im jährlichen Ertrage
von 44 st. U> kr. österr. Währung, auf wel-
chen armMDtudirende, die aus Kram, dem
DiözesansMngel des Laibacher BisthumS ge-
bürtig, Anspruch zu stellen berechtigt sind; je-
doch wird nach Anordnung des «Stifters bei
Verleihung, nebst der Fähigkeit und Würdig-
keit dcs Kompetenten auch einige Rücksicht auf
die Verwandtschaft mit dem Stifter genommen
werden.

Der Stiftl ing ist verbunden, sich auf die
Musik zu verlegen und der Stiftungsgenuß hat
"on der 5». Gymnasialklaffe an nur in den
Gymnaslalstudi^n, sodann aber noch in der
Theologie fortzudauern.

Das Präsentationsrecht steht dem hiesigen
f. d. Ordinariate zu.

3. Bei der von Kaspar Glavatiz laut Te-
stamcntes ddo. Kropp am l.'». Juni !?t t l er»
richteten Stiftung der erste Platz mit jährlichen
3« si. 75, kr, österr. Währung.

Dieses Stipendium ist für einen studirenden
Anverwandten, in dessen Ermanglung aber für
heil. Messen uno Betheilung der Armen be-
stimmt und kann von dem Gymnasium ange-
fangen in allen Studienabtheilungen genossen
Werden.

Das Verleihungsrecht übt die Landesre-
gierung aus. !

4. Das von Lukas Ierouscheg unterm 5.!
Juni errichtete Stipendium jährlicher 5 ! st.
«tt Nkr. österr. Währung, dessen auf keine

nur auf
Studircndc auä des Stifters Verwandtschaft
beschränkt ist.

Das Verleihungsrecht übt die Landesregie-
rung aus.

5. Bei dem von Matthäus Justin errich-
teten Stipendium der l . Platz jährlicher 5,3 si.
2' / , Nkr. österr Währung, zu dessen Genusse,
welcher bis zur Vollendung der Gymnasialstu-
^n und auf die theologischen Studien beschränkt

^/ vorzugsweise Studirendc, welche dem Sti f -
^r verwandt sind, in deren Ermanglung arme
studierende aus der^Pfarre RadmannSdorf und
üblich in Abgang auch solcher, arme Stuoi-
!̂ nde au' der Laibacher Diözese überhaupt
b"ufen sind.

Das Präscntationsrccht steht dem f b. Or-
dlnariate zu.
^ - ^ Bei der von Mathias und Friedrich Ka-
'"llitz laut Testamentes vom 25. März l7«0
"richteten Stiftung der zweite Platz jährlicher
" ' fl. 5tt Nkr. östcrr. Währung, welcher vor-
zugstveije für studirend.' Anneiwandle des Sti f-
t ' s und in deren Ermanglung auch für Stu-
uende überhaupt bestimmt ist, und nur in

den Gymnasialstudicn, sodann aber bloß noch
in der Theologie genossen werden kann.

Das Präsentationsrecht gebührt dem Aelte-
stcn der Familie Kastellitz.

7. Bei der vom gewesenen Pfarrer zu Fraslau
Valentin Kuß unterm 29. Juni 1729 errich-
teten Stiftung dcr l . Platz mit 47 fl. 8 l Nkr.
östrrr. Währung, auf deren Genuß studirende
Anverwandte des Stifters vor Allen den Vor-
zug haben.

I n Ermanglung von Anverwandten dcs Sti f-
ters sind zum Genusse dieses Stiftungsplatzes
Studirende, .die von der Stadt Stein ge-
bürtig sind, berufen.

Dieser Sliftungsplah kann jedoch nur von
der l . bis zur Vollendung dcr 6. Gymnasial-
Klasse genossen werden, und der Stiftl ing ist
verpflichtet, an Mittwochen und Samstagen für
das Seelenheil dcs Stifters die hl. Messe zu
hören und einen Theil dcs Rosenkranzes mit
der lauretanischen Litanei zu beten.

Das Präsentationsrccht steht dem Stadi-
pfarrer in Stein zu.

«> Bei der von Georg Lenkovitsch errichte-
ten Stiftung der 2. Platz jährlicher 39 st. l3Nkr.
östcrr. Währung.

Auf den Genuß desselben, welcher nach zu-
rückgelegten Gymnasialstudirn nur noch in dcr
Theologie fortdauern kann, haben arme Stu-
dierende überhaupt Anspruch.

Das Verleihungsrecht steht der k, k. .Lan-
desregierung zu.

9. Die vom gewesenen Pfarrer zu Oberlai-
bach Lukaö Murenig errichtete Studentenstiftung
lm dcrmaligen Iahreöcrlrage von 3U fl 55 ' / ,
Nkr. österr. Währung.

Zum Genusse dieser sind arme Studenten
aus Wippach und unter diesen vorzugsweise jene
berufen, die mit dem zu Wippach gewesenen
Pfarrer Repitsch verwandt sind.

Das Präsentationsrecht gebührt dem jewei-
ligen Pfarrer zu Wippach.

N». Bei der Polidor Montegnan'schen Stif-
tung der l Platz im Iahreöertrage von tt6 st.
N> Nkr. österr. Währung.

Zum Genusse dieses Stipendiums, welches
auf keine Studienabtheilung beschrankt ist, sind
arme Studircnde zu Laibach überhaupt berufen
und das Präsentationsrecht übt die Landesre-
gierung aus.

>!. Die von Anton Raab errichtete l l .
^Stiftung pr. 2UU st. k5Nt r . östcrr. Währung,
^welche nur für Studirende aus des Stifters
>oder dessen Gattin Verwandtschaft bestimmt ist
und so lange genossen werden kann, bis der
Stiftl ing zu Folge seiner Studien in einen
geistlichen Orden treten oder Weltpriester wer-
den kann.

Das Präsentationsrecht zu derselben steht
dem Stadtmagistrate in Laibach zu.

l2. Bei der vom gewesenen Pfarier zu
Kostel, Lorcnz Raczky, unterm 22 Februar Itt«5,
errichteten Stiftung der l . Platz pr. 43 st,
5 Nkr. östcrr. Währung, auf welchen bloß stu-
dirende Anverwandte des Sti f ters, von denen
jene der männlichen Linie mit dem Zunamen
Raczky den Vorzug hat. Anspruch machen könncn.

Der Genuß dl-s Stipendiums ist von den
Normalschulcn an auf keine Studicnabtheilung
beschränkt, und daS Prascntalionsrecht steht dem
Pfarrer zu Fara bei Kostel zu.

l3 Bei der von Dominik Repitsch, ge-
wesenen Pfarrer zu Wippach, unterm 7. Sep-
tember «747 errichteten Stiftung der l Platz
mit jahrlichen 2« fl. 25 Nkr. österr. Währung,
zu dessen auf die Gymnasialstudien beschränkten
Genusse arme Studirende überhaupt berufen sind.

DaS Präsentationsrecht zu derselben hat
der jeweilige Pfarrer zu Wippach gemeinschaft-

lich mit dem dortigen Herrschaftsbesitzer aus-
zuüben.

l4 . Bei der sogenannten Reservefondsstif-
tung der l . Platz im Iahresertrage von V3 st.
österr. Währung, welcher für arme Studirende
bestimmt und auf keine Studienabtheilung be-
schränkt ist.

Die Landesregierung übt das Verleihungs-
recht aus.

l5 Bei der von Adam Schuppe, gewesenen
Pfarrer in Sagor, unterm 20. August ll»75
errichteten Stiftung der l . und 2. Platz, jeder
zu 2U fl. 8 2 ' / , Nkr. österr. Währung, deren
Genuß für Studirende aus des Stifters-Ver-
wandtschaft und in deren Ermanglung für
Studenten aus Stein bestimmt und auf keine
Studienabthcilung beschränkl ist.

Das Präsentationtzrecht steht der Stadt-
gemeinde in Stein zu.

111. Die Andreas Bchurbi'sche Stiftung pr.
29 st. 40 Nkr. österr. Währung, auf deren
Genuß bloß Studirende auö den 3 Familien,
deren Repräsentanten und nächsten Anverwandten
des Stifters, Andreas Schurbi, Mathias Tluga
und Michael Waupetitsch bei Stein sind, An
spruch haben.

Dieselbe kann übrigens in allen Studien-
abtheilungen genossen werden.

l?. Bei der von Mathias Sluga errichte-
ten Stiftung der 5. Platz im Iahresertrage von
72 st. 45 Nkr. österr. Währung.

Hierauf haben Anspruch solche Studircndc:
n) welche von der im Dorfe Jauchen, im Be-

zirke Lack, und außerwelllg sich befindende An-
verwandte des Stifte»s, und zwar aus der
väterlich Sluga- und mütterlich Kral'schen
Familie abstammen, in deren Ermanglung;

k) welche mit dem Btifter überhaupt verwandt
und bei Abgang auch solcher

c) die auö der Nachbarschaft A t . Johann des
Täufers zu Jauchen, endlich

<l) die Kramer überhaupt sind.
Der Genuß ist auf keine Studienabtheilung

beschränkt und das Präscntationörccht gebührt
gemeinschaftlich dem nächsten Verwandten auö
der besagten Familie.

»8. Bei dcr vom gewesenen t. k. Distrikts-
Physiker ln Krainburg. Dr Josef Stroy, unterm
tt. Dezember ltt2tt errichteten Stiftung der 3.
Platz jährlicher l l 9 st. N> Nkr. öst. Währung.

Zum Genusse dieser St i f tung, welche auf
keine Studicnabthcilung beschränkt ist, jedoch
erst von den Gymnasial^Studicn an beginnen
kann, sind vorzugsweise die nächsten Anverwand-
ten des Stifterö und unter diesen jene, welche
sich durch gute Aufführung und durch guten
Sludienfortgang am meisten auszeichnen, in
Ermanglung der Anverwandten aber gut studi-
rcndc Jünglinge, die in Birkendorf, dem Ge-
burtsorte des St i f ters, geboren sind, berufen.

Das Präsentalionsrecht zu derselben steht
dem hiesigen fürstb. Ordinariate zu.

l!>. Die l . Georg Suppan'sche Btuden-
tensliftung, lm dermaligcn Iahrescrtragr von
4U st. « 3 ' / , Nkr. österr. Wahrung.

Zum Genuffe sind berufen vor allen arme
studirende Anverwandte des Sti f ters, in deren
Ermanglung sodann Btudircnde aus der Pfarre
Rodain, endlich auch aus den Pfarren Vigaun,
Radmannsdorf, Lees und Löschach gebürtig.

Das Prasentationörecht steht dem hiesigen
fürstb. Ordinariate zu.

2«. Bei der Hhalnitscher von Thalberg'-
schen Stiftung dcr 5. Platz im jährlichen Ertrage
von »2« fl. österr. Wahrung.

Hiezu sind vorzugsweise Studirende belu-
fen, die von den Schwestern des Stifters ab-
stammen, in deren Ermanglung sodann auch
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andere arme Studircnde überhaupt. Das Pra-
scntationsrecht steht dem hiesigen Domkapitel zu.

2». Bei der Georg Töttinger'schcn Sti f-
tung der 3. Platz, im Iahresertrage von 52 si.
50 Neukr. österr. Währung.

Zum Stiftungsgenusse,deraufkeine Studien-
abtheilung beschrankt ist, sind berufen, Studi-
rende auä der Pfarre Oberlaibach, Billichgratz
oder Veldcs

Das Pläsentationsrecht steht dem Pfarrer
in Horjul , als Benefiziat zu Schönbrunn im
Oberlaibacher Bezirke, zu.

22. Bci d»>r Stiftung Unbekannt I der
neu kreirte zweite Stiftungsplatz pr. 32 ft
55 Neukr. österr. Wahrung. Zum Genusse die-
ses Stiftnngsplatzes sind arme Studirende zu
Laibach überyaupt berufen.

Das Vcrleihunqsrecht steht der Landesre-
gierung zu,

23. Bei der vom gewesenen Pfarrer von
Flödr.i?, Andreas Wcischel, unterm ltt April
l^<)2 errichteten Ssiftung der 2 Platz im Bc-
trage von 5,2 st 50 ^'eukr. österr. Wahrung

Dieselbe ist vorzugsweise für studirende Jung-
linge aus der Weischel- oder Gorjanz'schcn Be-
freundt»'chaft, und in deren Abgang für solche,
die aus dcm Dorfe Oberfcichting gebürtig sind,
bestimmt und kann nach zurückgelegtem Gym-
nasium nur noch in der Theologie genossen werden.

Das Verleihungörccht steht der k. k. Lan-
desregierung zu.

24. Das von Friedrich Weitenhiller errich-
tete Stipendium jahrlicher 52 si. 5U kr. Nkrz.
österr. Wahrung, welches für einen gut studi-
renden Schüler der 6. Gymnasial-Klasse re-
stimmt ist. und nur durch ein Jahr genossen
werden kann.

Das Präftntationsrecht übt der Bevoll-
mächtigte Weitenhiller'sche Patronats-Rcpräsen-
tant, Herr Ioscf Aichholzcr, Handelsmann in
Laibach, aus.

Jene Studirende, welche sich um diese S t i -
pendien bewerben wollen, haben ihre mit dem
Taufscheine, dem Armuths-und Impfungszeug-
nisse, dann mit den Schulzeugnissen von den
beiden Semestern des verflossenen Studienjah-
res 1858, und wenn sie das Stipendium aut,
dem Titel der Verwandtschaft in Anspruch neh-
men wollen, auch mit dem legalen Stambaum
und anderen Dokumenten belegten Gesuche, und
zwar bezüglich der unter Post-Nr. l , 2, 5, ,8,
l 9 und 2U benannten, unmittelbar beim hiesi-
gen f. b. Ordinariate, bezüglich der übrigen
aber im Wege der vorgesetzten Studien-Direk-
tion bis 2U. Dezember l I bei dieser Lan-
desregierung zu überreichen.

Jene, welche sich um mehrere Stipendien
bewerben, haben zwar für jede Stiftung ein
abgesondertes Gesuch zu überreichen, indem die
für mehrere Stipendien zugleich lautenden Ge-
suche nicht berücksichtiget werden, können jedoch
die vorgeschriebenen Behelfe nur einem Gesuche
beilegen und in den übrigen sich bloß darauf
beziehen.

K. k. Landesregierung für Kram. Laibach
am 20. Oktober l8.',8. ^

Z7«lI. n (2) Nr l»l3<,
K u n d m a c h u n g

I n Folge der mit l . November d. I . ins
Leben tretenden neuen österreichischen Wahrung
wird der Preis für das Landeöregierungsdlatt
von diesem Zeitpunkte angefangen in österreichi-
scher Währung folgendermaßen und zwar:

Median Quart der Bogen zu 4 Blättern
oder acht Druckseiten gerechnet pr. Bogen mit
2 Neukrcuzern, pr. Halbbogen zu 2 Blättern
oder 4 Druckseiten mit einem Neukrcuzer und
pr Viertelbogen zu I Blatt oder zwei Druck-
seiten gerechnet mit einem halben Nenkreuzer
festgesetzt. Ixas mit dem Beisätze zur allge-
meinen Kenntniß gebracht wird, daß der Ver-
schleiß des Landesregierung«blattes noch wie
zuvor durch die Buchhandlung des G. Lcrchcr
besorgt wird.

K. k. Landesregierung für Hrain. Laibach
den 29. Oktober l^58

Gustav Graf C h o r i n b k y ,
k. k. Statthalter.

Z. «!4 » (2) Nr. «9552.
Konkurs-Ausschreibung.

Für das Studienjahr l « 5 H 9 sind sieben
kraimsch-medizinisch-chirurgische Stipendien pr.
l2U si. ö. W v»o2nt.

Auf den Genuß derselben haben Jünglinge
aus Krain Anspruch, welche sich den mediz.-
chlrurg. Studien widmen wollen und die vierte
Gymnasialklasse mit guten: Erfolge absolvirt
haben.

Bei Abgang von Bewerbern, welche das
Untergymnasium absolvirt haben, wird aus-
nahmsweise auch auf solche Kandidaten Rück-
sicht genommen werden, welche zwar diese Vor-
studien nicht besitzen, denen jedoch gleichwohl
auf Grundlage ihrer anderweitigen theoretischen
und praktischen Vorbildung die Aufnahme in
das niedere chirurgische Stud ium bewilliget
wurde, und welche die sonstigen Erfordernisse
besitzen.

Jene Studirenden, welche sich um dieses
Stipendium bewerben wol len, haben ihre , an
diese Landesregierung zu richtenden Gesuche mit
dem Taufscheine, dem Impfungs- und Dür f t ig -
ktitszeugnissc, dann mit dem Schulzeugnisse von
beiden Semestern des Schuljahres l 857 zu do-
kumcntiren und solche im Wege des k. k. me-
dizinisch - chirurgischen Studien - Direktorates in
Graz bis 3<» November l. I . anher vorzulegen.

K. k. Landesregierung für Kra in.
Laibach am 30. Oktober I «58 .

Z. 59«. a (3) Nr . 20453.

V e r l a u t b a r u n g .
Am k. k. Gymnasium zu Vraz wird in Folge

der hohen Unterrichts - Ministerialerlasse vom 7.
Februar. 2dl. M a i und ! l September l 857 ,
6. ä. 2 U 3 l , U7«5 und 149V«, der Konkurs
zur einstweiligen Besehung einer für Mathematik
und Physik erledigten LehrersteUc eröffnet, »nil
welcher 5er sire (Keyalt von S i e b e n h u n d e r t ,
evintuel Acht l ) u n d e t t Gulden in Honv<'Nt>or.b°
Münze und dec Anspruch auf all? übrigen dr„
Lehrern au Staatsgymnasi.n zustehende Rechte
oerduncen ist. Sobald jedoch das Benediktiner«
stift Admont in dec Lage sein w i rd , für die zelt«
lich versehene Lehrelstelle einen qualisizirten Ordenb«
lehrer zu bestellen, wlrd die Versetzung des einst^
weilig bestallten Lehret an «in änderet Vymna«
slum erfolgen.

Die an das hohe Ministerium des Kultub«
und Unterrichtes gelichteten A,werbuntz5gesuche
sind mit d.n gesetzlichen Nachweisen über Aller,
Religion, Stan?, zurückgelegte Studien, dle «l>
wvldene Lehrbefählgung, ferner über das bestan
dene Probejahr, bisherige Dienstleistung und mo-
ralische Haltung im Dienstwege b i s z u m l .
D e z e m b e r d. I . anher zu überreichen.

Von der k. k. steiccm. Htatthalterei zu Graz
an, l>. Oktybcr »«56

H. «U9. l» (2) Nr . I 4 3 l .

Kundmachung.
Bci dem k. k. Bergamte I d r l a in Htain

lvetden l 2 W M.tzen Weizen,
l « W >, Hurn,
MW >, Kukuruh,

mittelst Offerte unter nachfolgenden Bedingungen
angekauft:

1. Das Getreide muß durchaus rein, trocken
und unverdorben sein, und der Metzcn Weizen
muß wenigstens 84 Pfund, das Korn 75 Pfund
wiegen.

2. Das Getreide wird von dem k. k. W i r th '
ichaftsamte zu I l r i a «m Magazine in dcn zi
mentllten H.faßcn abgemessen und übernommen,
uno i/nes, wclchcs den OualltätS» Anforderungen
nicht entspricht, zurück^ewieslN.

Der ^ieferamt ist verbunden, für jede zurück
g<stoßine Palth,e anderch. gehörig qualifiizllt.b
'^.tlelde d<r gli ichnam'^n Äattung um der»
küntraktmäßigsn p r n s längstens im nächsten
Monate zu liefern.

Es steht dem Lieferanten fcei, entweder stlblt
oder dulch einen Bevollmächtigten bei der Ueber«
nähme zu intFlveniren.

I n Ermanglung der Gegenwart des Lieferanten
oder Bevollmächtigten muß jedoch der Befund

des k. k. Wirthschaft5amtc6 als richlia. unwider«
sprechlich anclkannt wecdcn, ohne daß der Liefe»
rant daaeqen <3inwindung machen könnte.

l l . Dem Lieferanten wird gestattet, das zu
liefernde Getreide im Aerar ia l . Magazine zu Ober-
laibach unentgeltlich, jedoch auf eigene Kosten
und Ecfahr einzulegen. Der Schlüssel zur Ge?
Neide - Magazins«Abtheilung wird demselben über»
geben.

Auf Vellangen des Lieferanten werden die
Werksfrächtcr von Beile des AmtcS verhalten
werden, die Velfrachlung von Ob.rlaibach nach
I d l i a und den festgesetzten Pieis von 2 3 ' / , pr.
Back od '̂r 2 Mehcn zu leisten; es steht dem
Lieferanten jedoch f re i , das Getreide auf der
Eisenbahn bis r i tsch und dann auf eigene Rcch»
nung hirh?r zu beordern.

4. Die Bezahlung geschieht noch U^b^rnahmc
des Gllreldls, cnlnxder bei der k. k. Bergamtü-
kasse zu I d r i a , oder bei der k. k. Landechaupt»
kasse zu Laidach, gegt'n klaffcnmäßia g<stcmp<lte
Oultlunc;

5. Die mit einem 3tt N'uklcuzer Stempel
vt'lsehenln Offerte haben längstens bis Ende No»
timber l«5,« bei dem k. k. Bergamte zu I d l i a
einzutreffen.

tt I n dem Offerte ist zn bemclken, welche
Waltung und Quantität Aetrcide der lüefelant
zu lliscrn Willens ist, und der Preis entweder
loco Oberluiliach oder I d r i a zu stellen. Sollte
ein Offert auf sämmtliche Körnergaltungen lauc
ten, so steht ,6 dem k. k. Vergamte fre i , j,de
einzelne Gattung zu wählen.

7. Zur Slchelstelllllig für die aMaue Zuhal»
tung der sämmtlichen
ist den, Offerte ein K l ^ Vadium entwider
bar oder in annehlnbaien sltaatspapieren z» t»»'M
Ta^ec-kurse, oder die Quit tung üb»r d<ssen De«
ponitun^ bei irg»nn cin.r lnontanist'sch^n Kasse,
udtr der k. k. Landsshauplkasse zu raibach anzuschlie»
ßen, widrlgcns auf daä Offert keine Rücksicht
gfnomm.'n warden könnte.

Sollte Kontrahent die V^tlagsuerbindlichkei-
ten nicht zuhalten, so i l i de,n Aerar das Recht
c ingnäuml, sicl) für einen dadurch zugehenden
schao.n. sowohl an dem Vadium, als an dessen
gesammtcm Velmögen zu rcgresslren.

8. Denjenigen Offerenten, welche kem<' Ge«
treide«L!eferung erstehen, wird gleich Anfangs De-
zember »858 das erlegt«.' Vadium zurückgestellt
werden, der Ersteher a5er von der Annahme sri»
nes Offerten velständlget, wodann er die eine
Hälfte des <Äeilcides längstens dis Ent'c Deze!si<
ber l 8 5 t t , die zweite Hälfte im nächst darauf»
folgendtn Molialc zu liefern hat,

!>. Auf Veilanqcn werden die für die Hälfte
Lief.rung erfotdellickcn Getreide - Säcke voin k. k.
Bergamte gsgen jsdesmaligc ordnungsmäßige Rück'
strung uneutg'll l ich, jedoch ohne Vergütung der
Frachtspefen zuges.-ndct.

Der Liefelant bleibt für einen aNfällia/n Ver»
lust an Sacken wählend der Lieferung hastend.

lN . Wi ld sicl) vorbehalten, g<gcn den Hcrrn
Lieferanten alle Maßregeln zu ergreifen, durch
welche die pünktliche Erfüllung der Kontrakts»
btdingnisse elwirkt werden kann, wogegen aber
auch dtmsclben der Rechtsweg für al l , Ansprüche
offen bleibt, die derselbe aus den Konlrakt6«Be«
dingun^en machen zu können glaubt, jrdoch wi ld
ausdrücklich bedungen, daß die ans dem Uer«
traye etwa entspringenden Rcchtsstreit'gkeilen, da^
Aerar möge als Kläger oder Grkla^tel eintrelci»/
so wie auch die hxrauf Bezug habenden ^ l ch l ^
stellungü' und Grekulionbschl'ltte dn demjenissc»',
>m Sitze dcs FlskalamteS befindlichen Äerichlt
durchzuführen sind, welchem der Flbkus als Ge<
klagler unlerst»ht.

Aom k. k. B,rgamte I d r i a am l . Novcm«
b,r «85^ ^ ^

- i . l»79. (2) Nr. 3557.
6 0 i k t. ,_2

Die mit Editl vom 20. Jul i »858. N l . 2 ^
auf den !0, «epl.mber, l2. Oktober ,md l3- ^ ^
vemdtl «858 besiimmtcn rr^tuliven Feilbislulig»»
Johann Bufck't,^li Nealital werden auf de« ' ̂
5loucmbel, l I . Dtzlmbel ,8z» u„d l7. Jänner
übertragen. . ,g.

K. k. Bezilksaml Reijniz. als Ge'lchl, t,,n
Ollobtf »^Hii.


